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KO LAbg. Sandra Krautwaschl 

Kaiserfeldgasse 5 – 7, 8010 Graz 

+43 316 877 4484 

ltk-gruene@stmk.gv.at 

 

An 

Marktgemeinde Ilz 

Ilz 58 

8262 Ilz 

per Mail an: gde@ilz.gv.at  

 

 

 

 

Graz, am 15.04.2026 

Betreff: Informationsbegehren gemäß IFG 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes ersuche ich um umfassende Auskunft zum Projekt 

„Gaulhoferhaus“ in der Marktgemeinde Ilz. 

Angesichts der erheblichen öffentlichen Mittel sowie der bislang nicht abgeschlossenen 

Fertigstellung besteht ein besonderes öffentliches Interesse an Transparenz hinsichtlich 

Mittelverwendung, Auftragsvergaben und Kontrollmechanismen. 

 

Unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz, insbesondere auf die §§ 1 bis 3 und die §§ 7 bis 

9 IFG, stelle ich den 

Antrag 

mir nachstehende Informationen digital und in übersichtlicher Form per E-Mail an ltk-

gruene@stmk.gv.at zu erteilen: 

 

Gesamtkosten und Mittelverwendung 

• Wie hoch sind die tatsächlich angefallenen Gesamtkosten des Projekts „Gaulhoferhaus“ 

(aufgeschlüsselt nach Jahren und Kostenarten)?  

• Wie wurden die aufgenommenen Darlehen sowie die erhaltenen Bedarfszuweisungen 

konkret verwendet?  

Zahlungen an ausführende Unternehmen  

• Welche Unternehmen waren mit der Ausführung von Bauleistungen im Rahmen des 

Projekts beauftragt?  
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• Wie hoch sind die jeweiligen Auftragssummen dieser Unternehmen?  

• Wie hoch sind die tatsächlich ausbezahlten Beträge an die ausführenden Baufirmen? 

• Welche Leistungsbestandteile wurden durch diese Unternehmen konkret erbracht?  

• Gab es Nachtragsvereinbarungen oder Kostenüberschreitungen? Wenn ja, in welcher Höhe 

und mit welcher Begründung?  

Zahlungen an Bauaufsicht / Baumeister  

• Wer war mit der örtlichen Bauaufsicht bzw. Bauleitung beauftragt?  

• Wie hoch war das vereinbarte Honorar für die Bauaufsicht?  

• Wie hoch sind die tatsächlich ausbezahlten Beträge an die Bauaufsicht?  

• Welche Leistungen waren vertraglich von der Bauaufsicht zu erbringen?  

• Wurden diese Leistungen vollständig und ordnungsgemäß erbracht (inkl. Dokumentation)?  

• Gab es Beanstandungen, Haftungsfragen oder Leistungsabweichungen im Zusammenhang 

mit der Bauaufsicht?  

Verträge und Unterlagen 

Es wird um Übermittlung sämtlicher Verträge mit:  

• den ausführenden Baufirmen  

• der Bauaufsicht ersucht.  

Ebenso wird um Übermittlung von:  

• Leistungsverzeichnissen  

• Abrechnungen  

• Rechnungsprüfungen  

• Protokollen der Bauaufsicht 

ersucht.  

Baumängel und Haftung 

• Welche Mängel am Gebäude sind der Gemeinde bekannt (insbesondere Feuchtigkeit und 

Fassadenschäden)?  

• Wurden diese Mängel durch die Bauaufsicht dokumentiert und gemeldet?  

• Gegen wen richten sich allfällige Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche?  

• Welche Kosten sind der Gemeinde bisher durch Mängelbehebung entstanden bzw. werden 

erwartet?  

Rechtskosten 

• Sind im Zusammenhang mit dem Projekt Rechtsstreitigkeiten anhängig oder abgeschlossen?  

• Wie hoch sind die bislang angefallenen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten?  
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• Mit welchen weiteren finanziellen Belastungen ist zu rechnen?  

• Wie lautet der Schriftverkehr (Bürgermeister Amtsleitung, Gemeindevorstandsmitglieder, 

Rechtsvertretung der Gemeinde, Unternehmen die im Rahmen des Projektes Gaulhoferhaus 

für die Gemeinde tätig waren etc.) bezogen auf das mögliche rechtliche Vorgehen gegen 

Gemeinderätin Rosemarie Jörger? 

 

Für den Fall einer (auch nur teilweisen) Informationsverweigerung stelle ich in enventu gemäß 

§ 11 IFG den 

Antrag 

hierüber einen Bescheid zu erlassen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

KO LAbg. Sandra Krautwaschl 


